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JUGENDORDNUNG DES DTB E.V.
(Neufassung)

Allgemeines

§ 1
1. Die Deutsche Tennis-Jugend ist die Gemeinschaft aller Jugendlichen, die Mitglied ei-

nes Vereins sind, der einem Verband des DTB angehört.
2. Sie ist Mitglied der Deutschen Sportjugend im DOSB (Deutscher Olympischer Sport

Bund).
3. Sie wird im DTB durch die in den folgenden Paragraphen aufgeführten Personen und

Gremien vertreten. Bei den genannten Personen ist stets die weibliche wie die männli-
che Besetzung vorgesehen, auch wenn im Folgenden einfachheitshalber nur eine
Form aufgeführt wird.

§ 2
1. Zweck der Deutschen Tennis-Jugend ist die Förderung des Tennissports bei Jugendli-

chen. Sie will zur Persönlichkeitsentwicklung junger Tennissportler beitragen und de-
ren Befähigung zu sozialem Verhalten fördern. Sie pflegt die Zusammenarbeit mit al-
len Jugendorganisationen und trägt zur internationalen Verständigung bei.

2. Die in der Jugendordnung der Deutschen Sportjugend in der jeweils gültigen Fassung
niedergelegten Grundsätze gelten entsprechend.

§ 3
Die Deutsche Tennis-Jugend führt und verwaltet sich selbst gemäß den nachfolgenden
Bestimmungen unter Maßgabe der Satzung und der weiteren Ordnungen des DTB.

§ 4
1. Jugendlicher (Juniorin/Junior) im Sinne dieser Jugendordnung ist, wer am 31.12. des

Vorjahres das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
2. Die Altersklasseneinteilung erfolgt nach den Bestimmungen der DTB-Wettspiel- und

Turnierordnung. Abweichend hiervon können einzelne Altersklassen nach Jahrgän-
gen unterteilt werden.

3. Zum Stichtag 1.10. (Turnierbeginn) kann bereits nach den Altersklassen des Folgejah-
res gespielt werden.

Gremien und Personen

§ 5
Die Deutsche Tennis-Jugend wird vertreten durch
a) den Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts IV (Jugendsport),
b) die Jugendleiterin,
c) den Referenten im Ausschuss für Jugendsport,
d) den Ausschuss für Jugendsport,
e) die Jugendsprecher,
f) die Kommission der Verbandsjugendwarte.
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Kommission der Verbandsjugendwarte

§ 6
1. Die Kommission der Verbandsjugendwarte tritt mindestens einmal jährlich zusammen.
2. Der Kommission der Verbandsjugendwarte des DTB gehört der Vizepräsident als Vorsit-

zender und je 1 Vertreter (i.d.R.Verbandsjugendwart) der Mitgliedsverbände des DTB an.
3. An den Sitzungen der Kommission der Verbandsjugendwarte nehmen außerdem teil:

a) die Jugendleiterin/ der Jugendleiter,
b) der Jugendsportarzt,
c) der Referent für Jüngstentennis,
d) der /die Vertreter des DTB in den Jugendgremien der International Tennis Federati-

on und Tennis Europe,
e) die Jugendsprecher,
f) der Sportdirektor,
g) Bundestrainer.
Stimmberechtigt sind nur die Vertreter der Mitgliedsverbände.

§ 7
Die Kommission der Verbandsjugendwarte ist für alle die Deutsche Tennis-Jugend be-
treffenden Fragen zuständig. Sie beschließt insbesondere über
a) die Entlastung des Vizepräsidenten sowie der Mitglieder des Ausschusses für Jugend-

sport;
b) die Vergabe der nationalen und internationalen DTB-Jugendveranstaltungen.
c) die Regularien zu den Deutschen Jugend- und Mannschaftsmeisterschaften und den

anderen nationalen Jugendveranstaltungen;
d) die Gesamtplanung der Jugendturniere mit DTB-Ranglistenwertung im DTB-Turnier-

kalender und über zugehörige Durchführungsbestimmungen (wie maximale Höhe der
Nenngelder).

§ 8
1. Die Kommission der Verbandsjugendwarte ist beschlussfähig, wenn mindestens die

Hälfte der Verbände vertreten ist.
2. Jeder Verband hat eine Stimme. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Stim-

menmehrheit der anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltungen werden nicht mitge-
zählt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. (s. auch § 17 Ziffer 4 der
Satzung). Bei Abstimmungen, die diese Jugendordnung berühren, ist eine Zweidrittel-
mehrheit nach Stimmpaketen erforderlich.

3. Bei Wahlen gemäß Abschnitt F § 4. Ziffer 2 und 3 der Geschäftsordnung des DTB gel-
ten die Wahlbestimmungen der ordentlichen Mitgliederversammlung des DTB (siehe
Stimmenzahl der Verbände, Satzung des DTB).

Vizepräsident und Leiter des Ressorts IV

§ 9
1. Der Vizepräsident leitet die Deutsche Tennis-Jugend und nimmt ihre Belange wahr. Er

führt mit Unterstützung durch den Ausschuss für Jugendsport die Beschlüsse der
Kommission der Verbandsjugendwarte durch.
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2. Der Vizepräsident und die Jugendleiterin vertreten die Deutsche Tennis-Jugend in der
Deutschen Sportjugend und anderen für Sport- und Jugendfragen zuständigen Insti-
tutionen.

3. Die Wahl des Vizepräsidenten erfolgt nach den Bestimmungen des § 22 der Satzung
sowie Abschnitt F § 4 Ziffer 2 der Geschäftsordnung des DTB.

Ausschuss für Jugendsport

§ 10
Der Vizepräsident leitet den Ausschuss für Jugendsport. Diesem gehören außerdem an:
a) die Jugendleiterin,/ der Jugendleiter,
b) drei Verbandsjugendwarte, die u.a. nach regionalen Gesichtspunkten von der Jugend-

kommission gemäß dem in § 8.3 festgelegten Verfahren gewählt werden,
c) der Jugendsportarzt,
d) der Referent für Jüngstentennis,
e) der Sportdirektor
Der /die Vertreter des DTB in den Jugendgremien der International Tennis Federation
und Tennis Europe sowie die Bundestrainer nehmen auf Einladung an den Ausschuss-
Sitzungen teil.

§ 11
1. Der Ausschuss für Jugendsport berät und unterstützt den Vizepräsidenten in seiner

Arbeit.
2. Der Ausschuss für Jugendsport ist insbesondere für die laufenden und dringenden

Angelegenheiten der Jugendarbeit zuständig.
3. Er fungiert als Rechtsmittelinstanz in den nach § 53 Ziffer 2 der Turnierordnung ge-

nannten Fällen.
4. Ihm steht das Antragsrecht an die Vollversammlung der Deutschen Sportjugend zu.
5. Weitere Aufgaben können auf Beschluss der Kommission der Verbandsjugendwarte

dem Ausschuss für Jugendsport übertragen werden.
6. Der Ausschuss für Jugendsport ist bei Anwesenheit von wenigstens vier stimmberechtig-

ten Mitgliedern beschlussfähig. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Jugendleiter

§ 12
Der Jugendleiter, widmet sich insbesondere den in § 2 angesprochenen, sozialpädagogi-
schen Anforderungen und nimmt u.a. die Vertretung der DTB-Jugend in der DSJ wahr. Er
wird nach § 8.3 von der Kommission der Verbandsjugendwarte gewählt.

Jugendsportarzt

§ 13
Der Jugendsportarzt ist für alle sportärztlichen Fragen der Deutschen Tennis-Jugend zu-
ständig. Ihm obliegt die enge Zusammenarbeit mit den entsprechenden Gremien des Deut-
schen Tennis Bundes und anderen Institutionen (DOSB und Deutscher Sportärztebund).
Er wird nach § 8.3 von der Kommission der Verbandsjugendwarte gewählt
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Referent für Jüngstentennis

§ 14
Der Referent für Jüngstentennis ist für alle Fragen der Deutschen Tennis-Jugend U 12
und jünger zuständig. Er wird nach § 8.3 von der Kommission der Verbandsjugendwarte
gewählt und bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung (§ 24 der Satzung).

Jugendsprecher

§ 15
1. Die Jugendsprecherin und der Jugendsprecher werden anlässlich der Deutschen Ju-

gendmeisterschaften U 18/ U 16 von den Teilnehmern auf die Dauer von zwei Jahren
gewählt. Die Jugendsprecherin ist in den geraden und der Jugendsprecher in den un-
geraden Jahren zu wählen. Es sollen auch eine Stellvertreterin und ein Stellvertreter
gewählt werden. Sie dürfen zum Zeitpunkt der Wahl das 17. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben.

2. Jugendsprecherin und Jugendsprecher vertreten die Interessen der jugendlichen Ten-
nisspieler in den Jugendgremien des DTB.

Trainerbeirat

§ 16
1. Der Vizepräsident beruft einen Trainerbeirat. Dem Trainerbeirat gehören die Bundes-

trainer, vier Verbandstrainer sowie der Sportdirektor an.
Die Verbandstrainertagung schlägt dem Vizepräsidenten die vier Mitglieder für den
Trainerbeirat vor; diese sollen u. a. nach regionalen Gesichtspunkten gewählt werden.

2. Der Vizepräsident beruft die Mitglieder des Trainerbeirats jeweils für drei Jahre ent-
sprechend der Amtsperiode der DTB-Gremien.

3. Der Trainerbeirat berät und unterstützt den Vizepräsidenten und den Ausschuss für
Jugendsport in ihrer Arbeit. Die Kommission der Verbandsjugendwarte oder der Aus-
schuss für Jugendsport kann dem Trainerbeirat Beratungsthemen aufgeben.

Finanzbestimmungen

§ 17
Für die im Haushalt des DTB für die Jugendarbeit ausgewiesenen Mittel ist gemäß den
Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung des DTB der Vizepräsident und
Leiter des Ressorts IV verantwortlich. Er informiert die Kommission der Verbandsjugend-
warte und den Ausschuss für Jugendsport anlässlich ihrer Sitzungen über die aktuelle
Etatsituation. Im übrigen gilt § 7 der Jugendordnung.

Jugendsportveranstaltungen

§ 18
Für die Veranstaltungen der Deutschen Tennis-Jugend gelten in Ergänzung dieser Ju-
gendordnung die Bestimmungen der Wettspielordnung, der Turnierordnung, der Rangli-
stenordnung einschließlich der jeweils zugehörigen Durchführungsbestimmungen. und
der Anti-Dopingordnung des DTB.
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§ 19
1. Die Deutsche Tennis-Jugend führt jährlich durch:

a) Deutsche Jugendmeisterschaften (Halle/Freiluft)
b) Deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaften

(Große Cilly Aussem-Spiele und Große Henner Henkel-Spiele),
c) Internationale Deutsche Jugendmeisterschaften,
d) Mannschaftsmehrkampf (DTB-Talent-Cup)
e) Jugendländerkämpfe.

2. Sie veranstaltet nationale Lehrgänge und beschickt internationale Cup-Wettbewerbe
und andere internationale Jugendturniere.

Schutzbestimmungen

§ 20
1. Jugendliche, die an den in § 19 genannten Veranstaltungen teilnehmen, müssen jähr-

lich sportärztlich untersucht sein. Die Verantwortung für diese Untersuchungen sowie
für die Teilnahme an den Veranstaltungen liegt letztlich bei den Sorgeberechtigten.

2. Jugendliche können unabhängig von Ziffer 1 (Satz 1 und 2) bei Verdacht auf gesund-
heitliche Gefährdung auf Anraten des Jugendsportarztes von der Teilnahme an Veran-
staltungen ausgeschlossen werden.

3. Bei Jugendturnieren mit mehr als zwei Wettbewerben dürfen Jugendliche nur an ei-
nem Einzel- und einem Doppelwettbewerb teilnehmen.

4. Juniorinnen und Junioren der U 12 und jünger haben bei allen Wettkämpfen in ihren
Altersklassen einen Anspruch auf eine Pause von fünf Minuten nach dem ersten Satz
und von zehn Minuten nach dem zweiten Satz.

5. Juniorinnen und Junioren der U 12 und jünger sind für Aktivenwettkämpfe (einschließ-
lich Nachwuchs) nicht zugelassen. Dies gilt für alle vom DTB organisierten Mann-
schaftsspiele sowie für alle Turniere mit DTB-Ranglistenwertung.

6. Für die Jugendturniere mit DTB-Ranglistenwertung wird die Höhe des Nenngeldes
beschränkt. Die Maximalhöhen für Freiplatz- und Hallenturniere werden durch die
Kommission der Verbandsjugendwarte festgelegt.

7. Jeder Jugendliche des DTB kann eine Ranglisten-ID-Nummer beantragen. Die Verga-
be ist kostenfrei.

Schlussbestimmung

§ 21
Die Jugendordnung bzw. Änderungen zur Jugendordnung sind von der Kommission der
Verbandsjugendwarte mit Zweidrittelmehrheit zu beschließen und bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung des DTB.


